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Die Stadt Regensburg, Bauordnungs-
amt, erteilte mit Bescheid vom 13. Mai 
2025 (Az. 225/2025 - 03) die beantragte 
Baugenehmigung für den Umbau der 
geschossübergreifenden Wohnung in 
Geschoss 6 und 7, Entfall der internen 
Treppenverbindung, Errichtung eines 
Aufzuges sowie der Errichtung einer 
Außentreppe verbunden mit der An-
passung des Brandschutznachweises 
auf dem Grundstück „Klenzestraße 14“ 
in Regensburg (Flurstück 3436/4, Ge-
markung Regensburg).

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amtli-
chem Prüfvermerk vom 13. Mai 2025 ver-
sehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 

beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.043) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-4632, wird empfohlen.

Regensburg, 15. Mai 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 13. Mai 2025 
(Az. 162/2025 - 02) die beantragte Bau-
genehmigung für die Sanierung eines 
Büro- und Verwaltungsgebäudes auf 
dem Grundstück „Wernerwerkstraße 5“ 
in Regensburg (Flurstück 3827/32, Ge-
markung Regensburg).

Die Baugenehmigung wurde mit Auflagen 
zu Stellplätzen verbunden. 

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amtli-
chem Prüfvermerk vom 13. Mai 2025 ver-
sehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 14. Mai 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Dr. Häusler
Leitender Rechtsdirektor 

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO
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 Markterkundung für 
Erbbaurecht 

 

Die Stadt Regensburg  
– Liegenschaftsamt – 
führt eine 
Markterkundung für eine 
geplante 
Grundstücksvergabe im 
Erbbaurecht durch.  
 
Alle Infos dazu unter: 
https://www.regensburg.d
e/aktuelles/baugrundstue
cke-und-
immobilienangebote 
 

vermarktung@regensburg.de 
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
62-2025-021 – Zaunbauarbeiten, Land-
schaftsbauarbeiten DIN 18320

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

2. Offenes Verfahren nach VgV
62-2025-008 – Hausmeisterdienstleistun-
gen inklusive Winterdienst
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 15.05.2025

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
25 A 064 – Lieferung von 6 Laserbea-
mern
25 A 065 – Webapplikationsentwicklung 
und Consulting SixCMS
25 A 066 – Lieferung von DELL Servern 
inkl. Support
62-2025-020 – Rahmenvereinbarung 
über die Lieferung von Recycling-Kopier-
papier in ganzen Paletten

Nähere Informationen zu oben genann-
ten Ausschreibungen siehe unter 
www.vergabe.bayern.de und 
www.regensburg.de/vergaben

4. Verhandlungsvergabe mit Teilnah-
mewettbewerb nach UVgO
25 F 005.1 – Bereitstellung, Inbetrieb-
nahme und Support einer KI-Plattform 
(Pilotbetrieb)

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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